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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

Das BMASK bedankt sich für den Entwurf und möchte auf eine konsumentenpolitisch 

relevante Bestimmung hinweisen, bei der der Spielraum der Richtlinie nicht ausreichend 

genutzt wurde.  

In § 11 des Entwurfs wird festgelegt, dass sogenannte erstattungsfähige Einlagen, die im 

Folgenden näher definiert werden, bis zu einer Höhe von 500.000 € gedeckt sind, wenn der 

Sicherungsfall innerhalb von 3 Monaten nach Gutschrift des Betrags oder nach dem 

Zeitpunkt, ab dem diese auf rechtlich zulässige Weise übertragen werden können, eintritt. 

Die Richtlinie gibt in diesem Fall jedoch einen Spielraum von bis zu 12 Monaten, der aus 

konsumentenpolitischer Sicht auch genutzt werden sollte. Grund für diese Bestimmung 

scheint ja vor allem zu sein, Zahlungen, die aus bestimmten sozial relevanten Gründen 

resultieren, mit einem höheren Schutz zu versehen, damit in einer akzeptablen Zeit die 

richtige Veranlagungsform dafür gefunden werden kann. Nun ist aber die Marktlage nicht so 

einfach zu beurteilen und insbesondere unerfahrenen Anlegern ist es nicht zuzumuten 
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Bundesgesetz, mit dem ein Bundesgesetz über die Einlagensicherung und Anlegerent-
schädigung für Kreditinstitute erlassen wird und Wertpapieraufsichtsgesetz 2007,  In-
vestmentfondsgesetz 2011, Alternative Investmentfonds Manager-Gesetz, usw. geän-
dert werden 
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wegen der hier festgelegten Frist voreilige Entscheidungen zu treffen. Möglicherweise 

müssen ja nicht nur Versicherungsveranlagungen und Wertpapiere miteinander sondern 

auch Angebote unterschiedlicher Vermittler verglichen werden, so dass die 3-Monatsfrist 

schon zu kurz sein könnte. 

Wir sind daher der Meinung, dass eine Verlängerung dieser Frist auf das laut Richtlinie 

mögliche Höchstmaß vorgenommen werden sollte, zumal sich daraus wohl auch keine 

sonderlich größere Belastung der Einlagensicherungssysteme ergeben kann. 

 

Wir ersuchen um Berücksichtigung und zeichnen 

Mit freundlichen Grüßen 
Für den Bundesminister: 

i.V. Dr.in Beate Blaschek 

Elektronisch gefertigt. 
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